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Bekanntmachungen

Neufassung der Satzung des Verbandes kirchlicher und
diakonischer Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK)

Wir veröffentlichen nachstehend die durch den Beschluß
der Mitgliederversammlung am 06. November 1987 erfolgte
Neufassung der Satzung des VKDA-NEK, die am 26.02.1998
in das Vereinsregister unter Nr. 2727 eingetragen worden ist.

Kiel, den 8. April 1998

Nordelbisches Kirchenamt

Im Auftrage

Stolte

*

Satzung
des Verbandes kirchlicher und diakonischer
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK)

Vom 26. September 1979

§ 1
Name und Sitz

(1) Der Verband führt den Namen ,,Verband kirchlicher
und diakonischer Anstellungsträger Nordelbien” (VKDA-
NEK).

(2) Er ist ein rechtsfähiger Verein und hat seinen Sitz in
Kiel.

(3) Er ist in das Vereinsregister eingetragen.



§ 2
Zweck

(1) Zweck des Verbandes ist die Wahrung der Interessen
seiner Mitglieder an der Einheitlichkeit der Arbeitsbedingun-
gen im kirchlichen Dienst. Er verfolgt diesen Zweck insbeson-
dere durch den Abschluß von Tarifverträgen und Vereinba-
rungen, die dem gleichen Zweck dienen. Er kann dabei für
besondere, sachliche abgrenzbare Bereiche Sonderregelungen
oder Tarifverträge vereinbaren. Dabei ist er an die Entschei-
dung der Synode im Rahmen des Kirchengesetzes über die
Regelung der Rechtsverhältnisse der in einem privatrechtli-
chen Dienstverhältnis beschäftigten Mitarbeiter in der Nord-
elbischen Ev.-Luth. Kirche (Arbeitsrechtsregelungsgesetz –
ARRG) vom 09. Juni 1979 (Gesetz- und Verordnungsblatt Sei-
te 193) in seiner jeweiligen Fassung gebunden. Im Falle der
Kündigung des ,,Tarifvertrages zur Regelung der Grundlagen
einer kirchengemäßen Tarifpartnerschaft” durch eine einzel-
ne Mitarbeiterorganisation werden Verhandlungen über neue
Vereinbarungen im Sinne der Protokollnotiz zum Grundla-
genvertrag mit allen Mitarbeiterorganisationen gemeinsam
geführt.

(2) Der Verband soll mit anderen Arbeitgebern und Arbeit-
geberverbänden im Bereich der Kirche zusammenarbeiten. Er
kann sich einer Spitzenorganisation im Sinne des § 2 Absatz 2
Tarifvertragsgesetz anschließen oder eine solche mit gleichar-
tigen Verbänden bilden.

§ 3
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4
Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Verbandes können sein

a) die Kirchengemeinden und Kirchenkreise der Nordelbi-
schen Ev.-Luth. Kirche sowie die aus diesen gebildeten
Verbände mit ihren Diensten und Werken,

b) die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche mit ihren Diensten und
Werken,

c) das Hilfswerk der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche,

d) andere Träger kirchlicher Arbeit, die selbständige juristi-
sche Personen des öffentlichen oder privaten Rechts sind,

e) andere christliche Religionsgemeinschaften, soweit sie der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Hamburg oder
Schleswig-Holstein angehören und selbständige juristische
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts sind,

f) andere Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land.

(2) Die Aufnahme in den Verband erfolgt auf schriftlichen
Antrag vorläufig durch Beschluß des Gesamtvorstandes. Sie
ist endgültig, sofern die Mitgliederversammlung auf ihrer
nächsten Sitzung dem Beschluß des Gesamtvorstandes nicht
widerspricht.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch schriftlich erklärten
Austritt oder Ausschluß durch die Mitgliederversammlung
oder im Falle der Auflösung des Mitgliedes. Der Austritt wird
mit Ablauf des dritten vollen Kalendermonats wirksam, der
dem Tag des Zugangs der Austrittserklärung folgt. Aus-
schlußgründe sind u. a.:

a) Verstöße gegen einen laufenden Tarifvertrag oder gegen
Vereinbarungen, die gleichen Zwecken dienen, sowie son-
stige Verstöße gegen die Interessen des Verbandes,

b) Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Ver-
bandsmitgliedes gegen den Verband trotz zweimaliger
Aufforderung.

Der Ausschluß wird mit dem Ablauf des Kalendermonats
wirksam, in welchem dem Mitglied der Beschluß durch ein-
geschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung be-
kanntgegeben wird. Bei der Auflösung eines Mitgliedes endet
die Mitgliedschaft am Tage der Auflösung.

(4) Bei Austritt und Ausschluß bleibt die Beitragspflicht für
das laufende Geschäftsjahr unberührt.

§ 5
Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder haben nach Maßgabe des § 8 Stimmrecht in
der Mitgliederversammlung.

§ 6
Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind verpflichtet,

a) die vom Verband geschlossenen Tarifverträge und andere
Vereinbarungen durchzuführen,

b) die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Ge-
samtvorstandes zu befolgen,

c) eigene Tarifverträge und Vereinbarungen nur mit Zustim-
mung des Gesamtvorstandes oder der Mitgliederver-
sammlung abzuschließen,

d) die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für die Arbeit
des Verbandes notwendig sind,

e) die von der Mitgliederversammlung festgesetzten Jahres-
beiträge zu zahlen.

§ 7
Organe

Organe des Verbandes sind die Mitgliederversammlung,
der Gesamtvorstand und die Fachausschüsse.

§ 8
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist die Versammlung der
Vertreter und Vertreterinnen der Mitglieder.

(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied min-
destens eine Stimme. Hat ein Mitglied mehr als 50 Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, die mindestens die Hälfte der tarifli-
chen Arbeitszeit gegen Entgelt tätig sind, so hat es für über 50
hinausgehende angefangene 50 weitere Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen eine weitere Stimme. Abweichend von Satz 1
und 2 haben

a) die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche zusätzlich die Hälfte der
Stimmen, die in der Mitgliederversammlung von den Mit-
gliedern nach § 4 Absatz 1 Buchstabe a,

b) das Nordelbische Diakonische Werk e.V. zusätzlich minde-
stens die Hälfte der Stimmen, die in der Mitgliederver-
sammlung vom Hilfswerk der Nordelbischen Ev.-Luth.
Kirche und den freien diakonischen Mitgliedern

jeweils vertreten werden, soweit dieses besondere Stimmrecht
vor Eintritt in die Abstimmung angemeldet wird.

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche und, für die Bereiche der
diakonischen Verbandsmitlglieder, das Nordelbische Diako-
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nische Werk e.V. konnen gegen Beschlusse der Mitgliederver
sammlung binnen drei Wochen Einspruch einlegen, Wird 
Einspruch eingelegt, so kann er durch den Bcschlufs der 
Mehrheit der Mitgliederversammlung zuruckgewiesen wer
den. 

(3) Die Mitglieder konnen sich gegenseitig zur Vertretung 
errnachtigon oder ihre Stimmen auf den Ceschaftsfuhrer bzw. 
die Ceschaftsfuhrerin oder einen Dritten bzw. eine Dritte 
ubertragen. Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Voll
macht, die in dringenden Fallen auch telegrafisch erteilt wer
den kann. Sic soll nachtraglich schriftlich bestatigt worden. 

(4) Personcn, die MitgJieder der Organe einer Gewerk
schaft oder sonstigen Vereinigung sind, die mit dern Verband 
Tarifvertrage abschlielst. sowie deren hauptamtliche Mitar
beiter oder Mitarbeiterinnen konnen weder Vertreter bzw. 
Vertreterinnen noch Bevollrnachtigte cines Mitgliedes sein. 

§9
 
Aufgaben der Mitgliederversammlung
 

(1) Die Mitgliederversammlung beschliefst insbesondere 
uber 

a) Anderung der Satzung, 

b) Feststellung des Haushaltsplans cinschliefslich des Stollen
plans aufgruncl der Vorschlage des Casamtvorstandes, 

c)	 Festsetzung der zur Deckung der Ausgaben erforderlichen 
Mitglied sbeitrage, 

d)	 Genehmigung der [ahrcsrechnung und Entlastung des Ce
samtvorstandes, 

e) Wahl der Mitglieder des Cesamtvorstandes nach § 11, 

f)	 den Abschluf von Tarifvertragen anstelle des Gesamtvor
standes, wenn dieser, die Mitgliederversammlung mit 
zwei Funfteln der Stirnmen, die Kirchenleitung oder, fur 
den Bereich der diakonischen Verbandsmitglieder, das 
Nordelbische Diakonische Werk e.V. es vcrlangen. 

g) AusschluiS von Mitgliedern, 

h) Auflosung des Verbandes. 

(2) Beschllisse zu Absatz 1 Buchstaben a, g und h bedurfen 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen. 
Hierauf ist jeweils in der EinJadung zur Mitgliederversamm
lung ausdrucklich hinzuweisen. 

§ 10
 
Durchfuhrung der Mitgliederversammlung
 

(1) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal 
jahrlich zusammen. Sie ist ferner einzllberufen, wenn es der 
Gesamtvorstand, die Kirchenleitung oder ein Funftel der Mit
glieder verlangen. Die Mitgliederversammlung wird von 
dem oder der Vorsitzenden des Gesamtvorstandes einberu
fen und geleitet. Bis zur Wahl des bzw. der Vorsitzenden tritt 
an seine bzw. ihre SteJle das altere der von der Kirchenleitung 
entsandten Mitglieder. Die Mitgliederversammlung gibt sich 
eine Geschaftsordnung. Solange eine solche nicht erlassen ist, 
findet die Geschaftsordnung der Synode der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche sinngemaiS Anwendung. 

(2) Die Einladung zur Mitgliederversammlung soll schrift
lich mit einer Frist von einem Monat unter Angabe der Tages
ordnung erfolgen. AliiSerordentliche Mitgliederversammlun
gen kbnnen mit einer Frist von drei Tagen auch fernmundlich 
oder telegrafisch einberufen werden. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rucksicht auf die 
Zahl der vcrtrctenen Mitglieder beschlufsfahig. 

§11 
Gesamtvorstand 

(1) Der Cesamtvorstand besteht aus siebzehn Mitgliedern; 
er setzt sich wie folgt zusammen: 

a)	 dreizehn Vorstandsmitglieder, die von der Mitgliederver
sarnmlung auf sechs Jahre gewahlt werden, 

b)	 zwei Vorstandsmitglieder, die die Kirchenleitung entsen
det, 

c)	 ein Vorstandsmitglied, das das Nordelbische Diakonische 
Werk e.V. entsendet, 

d) ein Vorstandsrnitglied. das vom Kollegium des Nordelbi
schen Kirchenarntes entsandt wird. 

(2) Fur die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorstands
mitglieder werden sechs Stellvertretcr oder Stellvertreterin
nen gewahlt, die in der Reihenfolge der Wahl bei Verhinde
rung der ordentlichen Vorstandsmitglieder eintreten. 

Fur die in Absatz 1 Buchstaben b, c und d genannten Vor
standsmitgliecler ist je ein Stellvertreter oder eine Stellvertre
terin zu bestimmen, 

(3) Der Cesamtvorstand wahlt aus seiner Mitte den Vorsit
zenden bzw. die Vorsitzende unci einen ersten Stellvertreter 
bzw. eine erste Stellvertrcterin und einen zweiten Stellvertre
ter bzw. eine zweite Stellvertreterin fur den Vorsitzenden 
bzw. die Vorsitzende. 

§ 12 

Die Vorstandsmitglieder gemalS § 11 Absatz 1 Buchstaben b 
und d konnen gemeinsam vcrlangen. daf der VoJlzug cines 
Beschlusses tiber den AbschluiS von Tarifvcrtragcn langstens 
fur die Dauer eines Monats ausgesetzt wird und eine erneute 
Beratung im Cesamtvorstand oder in der Mitgliederver
sammlung erfolgt, wenn sie dies wegen nicht vertretbarer fi
nanzieller Auswirkungen flir erforderlich halten. Gegen Be
schhisse des Gesamtvorstandes kann von den Vertretern bzw. 
Vertreterinnen der Nordelbischen E\'.-Luth. Kirche gemein
sam sowie hir den Bereich der diakonischen Verbandsmit
glieder yom Vertreter bzw. der Vertreterin des Nordelbischen 
Diakonischen Werkes e.V. die Mitgliederversammlung bin
nell zwei Wochen angerufen werden. AnderenfaJls sind die 
Beschlusse endgultig. 

§13 
Geschaftsfuhrung und Aufgaben des Gesamtvorstandes 

(1) Der Gesamtvorstand wird zu seinen Sitzungen yom 
Vorsitzenden bzw. von seiner Vorsitzenden oder dessen bzw. 
deren amtieTenden SteJlvertreter oder Stellvertreterin einbe
rufen. Er soll mindestens dreimal jahrlich zusammentreten. 

(2) Der Gesamtvorstand hat die Aufgabe, 

a)	 Entscheidungen der Mitgliederversammlung vorzuberei
ten und durchzufuhren; 

b) Tarifvertrage abzuschlielSen; der Gesamtvorstand kann die 
Entscheidung liber den AbschlufS gemiiiS§ 9 Absatz 1 Buch
stabe f an die Mitgliederversammlung verweisen. Auf Ver
langen deT in § 9 Absatz 1 Buchstabe f sonst Genannten hat 
er die Entscheidung der Mitgliederversammlung herbeizu
fi.ihren. Die Entscheidung uber die Annahme cines Tarif



Seite 96 GVOBl.1998	 Nr.5 

vertrages erfordert eine Mehrheit von zehn Stimmen der 
\litglicder des Ccsarntvorstandes: 

c'	 den Entwurf des Haushaltsplans aufzustellen und der Mit
giieden'ersamm1ung vorzu1egen; 

,~ I	 die Einsetzung von Fachausschussen zu beschliefsen und 
die \litglieder der Kleinert Tarifkommission zu bestim
men; 

e'	 uber die vorlaufigc Aufnahme von Mitgliedem in den Ver
~v.nd zu beschliefsen: 

"cmen Vorsitzenden bzw. seine Vorsitzende und dessen 
0/\\', deren Stellvertreter oder Stellvertreterin zu wahlen, 

- .iie Dienstverhaltnisse des Ceschaftsfuhrers bzw. der Ge
schartsfuhrerin und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
.ier Ceschaftsstelle zu regeln; 

im ubrigen aile Maisnahmen zu treffcn, die fur die Erful
bng der Zwecke des Verbandes erforderlich sind, soweit 
diese nicht der Mitgliederversammlung obliegen. 

§ 14
 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB
 

']1 \'orstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende 
~'/\\, die Vorsitzende des Cesamtvorstandes. sein bzw. ihr er
-ter Stellvertreter oder seine bzw. ihre erste Stellvertreterin 
lind der Ceschaftsfuhrer bzw. die Ceschaftsfuhrerin. Er fuhrt 
die \'erhandlungen mit Drittcn. sofern nicht der Vorsitzende 
('Z\\' die Vorsitzende oder der Ceschaftsfuhrer bzw. die Ce
'-chattsfUhrerin beauftragt wird. [e zwei dieser Vorstandsmit
glieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 konnen Verpflichtungserkla
rllngen im Rahmen der 1aufenden Ceschaftsfuhrung des Ver
bandes vorn Ceschaftsfuhrer bzw. der Ceschaftsfuhrerin al
lein vollzogen werden. 

§ 15 
Ausschusse 

(1) Fur einzelne Bereiche konnen Fachausschusse zur Vor
bereitung von Entscheidungen bestellt werden. Die Zusam
mensetzung und die Aufgaben regelt der Gesamtvorstand. 

(2) Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf Verhandlungs
ausschusse bilden. Die Kleine Tarifkommission fiihrt in der 
Regel die Tarifverhandlungen. 

§ 16 
Geschaftsfiihrung 

(1) Der GeschaftsfUhrer bzw. die GeschaftsWhrerin erle
digt nach Weisung des Vorstandes seine bzw. ihre Aufgaben, 
die insbesondere darin bestehen, 

a) die laufenden Geschafte zu fUhren, 

b) die Mitglieder in arbeits- und tarifrechtlichen Fri\gen zu be
raten, 

c)	 die Mitglieder vor den Gerichten ftir Arbeitssachen nach 
Mi\fSgabe der jeweils geltenden ProzelSrichtlinien zu vertre
ten, 

d) die Sitzungen der Mitgliederversamm1ung und des Ge
samtvorstandes im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden 
bzw. der Vorsitzenden des Gesamtvorstandes vorzuberei
ten und fur die Durchfiihrung der Beschliisse zu sorgen. 

(2) Der Ceschaftsfuhrer bzw. die Ceschaftsfuhrerin nimmt 
an den Sitzungen der Mitgliederversamm1ung und des Ce
samtvorstandes mit beratender Stimme teil. 

§ 17 
Amtszeit 

(1) Die Organe nach §§ 11 und 15 werden auf sechs Jahre 
gewahlt. Sie b1eiben bis zum ersten Zusammentrctcn der neu
gebildeten Organe im Amt. Scheidet ein ordentliches Mitglied 
aus. tritt ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin in der Rei
henfolge der Wahl fur den Rest der Amtszeit als Ersatzmit
glied in den Gesamtvorstand ein. Ausgeschiedene Stellvcrtre
ter oder Stellvertreterinnen werden fur den Rest der Amtszeit 
durch Neuwahl ersctzt. 

(2) Cewahlt wird durch Stimmzettel, auf denen die Kandi
daten oder Kandidatinnen in alphabetischer Reihenfo1ge auf
gcfuhrt sein sollen (geheime Wahl). Durch Handzeichen kann 
gewahlt worden. wenn nur ein Vorschlag vorliegt und sich 
kein Widerspruch erhebt. 

(3) Cewahlt ist, wer die meisten Stimmen erhalt: bei meh
reren zu wahlenden Kandidaten oder Kandidatinnen in der 
Reihenfolge der Stimmen. 

(4) Bei Stimmengleichheit entscheidet das durch den Vor
sitzenden oder die Vorsitzende der Wahl zu ziehende Los. 

§ 18 
Niederschriften 

Uber die Mitgliederversammlung und die Sitzungen des 
Gesamtvorstandes sind Niederschriften anzufertigen, die 
vom Verhandlungs1eiter bzw. der Verhandlungsleiterin und 
dem Ceschaftsfuhrer bzw. der Ceschaftsfuhrerin oder im 
Verhinderungsfa11 vom Protokollf'uhrcr bzw. der Protokoll
fuhrerin zu unterzeichnen sind. Die Niederschriften mussen 
mindestens die Beschlusse sowie die Festste11ung uber die 
Teilnehmer und Teilnehrnerinnen sowie die Beschlufsfahig
keit enthalten. 

§ 19 
Rechnungspriifung 

Die Rechnungsprtifung obliegt dem Rechnungspriifungs
amt der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche. 

§ 20 
Gemeinntitzigkeit 

Der Verband dient ausschlielSlich gemeinniitzigen 
Zwecken im Sinne des Kbrperschaftssteuergesetzes und der 
dazu erlassenen Durchfiihrungsvorschriften, Die Mitglieder 
der Verbandsorgane diirfen nur Ersatz ftir ihre Auslagen ein
schliefSlich des entstandenen Zeitverlustes enthalten. Der Ver
band darf keine Gewinne erzielen. 1m Fa11e der Auflbsung 
fa11t das Vermbgen an die Norde1bische Ev.-Luth. Kirche, die 
es im Sinne des Vereinszwecks zu verwenden hat. 

Rendsburg, den 26. September 1979 

in der Fassung yom 06. November 1997 

gez. Floerke gez. Stolte gez. Kunst 

Verhandlungsleiter Vertreter des Geschaftsftihrer
 
Mitglieds NEK
 



Nr.5 GVOBI. 1998 Seite 97 

Bekanntgabe der Priifungskommission
 
fur die Zweite Theologische Prufung im Herbst 1998
 

Das Theologischc Prufungsarnt hilt nachstehend autgcfuhr
te Damen und Herren in die Prufungskommission tur die 
Zweite Theologische Prufuru; im Herbst] 99S bcruten (Ande
rungen vorbeh.iltcn): 
Bischof Dr. Knuth (Vorsitzcnder i 
Bischofin Jepsen 
Bischof Kohlwage 
Oberkirchcnrat Dr. Ahrne 
Oberkirchenrat Heinrich 
Propst Ulrich 
Pastorin Agahd-Bubmann 
Pastor Bode 
Direktor Dr. Hammerich 
Oberkirchenrat Triebel 
Hauptpastor Adolphson 
Hauptpastor Dr. Ahuis 
Pastor Dr. Dabelstein 
Pastor Dr. Gundlach 
Oberkirchenrat Horcher 
Hauptpasror Dr. Mohaupt 
Propstin Dr. Schwinge 
Pastor Kirsch 
Pastor Klein 
Oberkirchenrat Dr. '\,lSe 
Pastor Schlomp 
Oberkirchenratin Rohrandt 
Oberkirchenrat Gillert 
Pastor Heik 
Pastor Ziegler 
Pastor Bru hn 

Die mundliche Prufung findet in der Zeit vom 1'-1. his 
16. September] 998 im '\ordelhischen Kirchenamt in Kid 
statt. 

Theologisches Prufungsamt
 

1m Auftrage
 

Dr. Conrad
 

Az.: 2135 H 98 / A T 

---~-----

Namensanderung der Kirchengemeinde Weddingstedt,
 
Kirchenkreis Norderdithmarschen
 

Oil' Kirchengerncinde Weddingstedt fiihrt mit dieser Verot
Icntlichung den Namen 

"Ev.-LlIth. St. Andrcas-Kirchcngemeindc Weddingstedt" 

Kid, den l5.0'-l.19lJ8 

Nordclbisches Kirchenamt 

I. A. 

Co rl i t z 

Az.: ] ()St. AndTC'<lS Weddingstl'dt -- [\1 / R !J 

Pfarrstellenerrichtungen 

2. Pfarrstclk: der Auferstehungs-KG Heide, Kirchenkreis 
'\orderdithm,1T~chen(mit Wirkung vom m.lB.] 998). 

A7.: 20 Auferstehungs-Kirchengemeinde Heide \2) - P II ! P 3 

Ptarrstelle des Kirchcnkrcises Kicl Dicnstleistnru; mit be> 

sondercm 1\utlr,'g - (mit Wirkung vom 01.03.1998). 

Az.: 20 KK Kiel - Dienstleistung mit besonderern Auftrag 
-P!I / P 1 

2. Ptarrstell« der Kirchcngemcindc Lcmsahl-Mclling-tcdt. 
Kirchenkreis Stonnarn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf - (mit 
Wirkung vorn 01.0319% l. 

Az.: 20 Lcmsahl-Mollingstedt (2) - P ]j / P 3 

Stellenausschreibungen 

Das Rochnungsprufungsamt der Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche sucht fur den Bereich der Rcchnungsprufur.g 

einetn) Diplom-Bctricbswirtrin) (FHl 

Zu den Aufgaben gehoren die Prurung der Haushalts-. Kas
sen- und Reclmungs- und Wirtschaftsfiihrung, sowie die Or
g,misation der kirchlichen Korperschaften und Einrichtun
gen. Daruber hinaus hat die / der Stellenmhabert inl die kirch
lichen Korperschaften und Einrichtungen in wirtschaftlichcn 
Angelegenheiten zu hcraten. Dcr Prutungsbcrcich erstreckt 

sirh auf das Cebiet dcr Nordelbsclwll Kirche. Der Dienstsitz 
ist Kid 

Bewerber / inncn sollcn uber II J]] tas-cndc Fachken ntnisse 
und Erfahrungen im Pruiungs\\'esen, in der Haushalts- lind 
Vvirtschattsfuhrung; offentlirher Einrichtuugcn. des Personal
wcscns. der Organisation sowie der EOY vertugen. Vveitcre 
Voraussetzungcn sind Cherzellgllng"kraft. Motivatior.sfah
rigkcit und die Bercitschaft I'll innovativem Arbcitcn lind 
Lovalitat zu den festgelegten Zielen, Die Mitglicdschart in der 
Evangclischen Kirrhe ist sclbstverstandlich. 
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Die Yergiitung erfolgt nach der Vergutungsgruppe Ill / II a 
des KAT-NEK (wesensgloich BAT Bund zLand). 

Die NEK ist bemuht, den Frauenanteil Z1.l erhohen. Bei 
gleichwertiger Qualitfikation werden Frauen bevorzugt ein
gestellt. 

Bewerbungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Erschei
nen dieser Ausschreibung zu richten an: 

Direktorin des Rechnungsprufungsarntes 
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Frau Ute Gaede 
Danische Stralse 2] - 35 
24103 Kid 

Az.: 0311- V 2 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sereetz sucht fur ihre 

B-Kirchenmusikerstelle (20 Std) 

geeignete Bewerber. Die innerhalb dcr Arbeitszeit vorn Kir
chcnmusiker wahrzunchmenden Aufgaben worden im ein
zelnen durch eine ortliche Dienstanweisung festgelegt. Die 
Stelle wird zum 1.4.1998 vakant und soll baldrnoglichst be
setzt werden, 

Die Kirchengemeinde umfaiSt ca. 3.000 Gemeindeglieder, 
die durchweg offen und erwartungsvoll sind, was alle Bolan
ge der Kirchenmusik angeht. Sereetz liegt in der nordlirhen 
Periphcrie des Stadtraums Lubeck und verfugt uber Stadtbu
sanbindu ng. 

Wir suchen tur diese Arbeit cinen Menschen, der im Urn
gang mit andcren Freude am gemeinsamen Musizieren ver
mitteln kann, Neben dem sonntaghchen Orgeldienst warren 
vor allem chorische Aufgaben auf unsere / unseren neue/ neu
en Kirchenmusikerin/ Kirchenmusiker. Amtshandlungen 
nchrnen bei uns eher weniger Zeit in Anspruch. 

In unserer Cerneinde spielt auch neucres Liedgut einc nicht 
wegzudenkende Rolle im gemeindlichen Leben. 

Bei entsprechender Qualifikation kann die wochentliche 
Stundenzahl erhciht werden, um den in der Gemeinde ange
botenen Blockflcitenunterricht (ca. 5 Std.) zu iibernehmen. 

Cnsere heutige Orgel ist niLht erwahnenswert (11/9). Der 
Kirchenvorstcmd hat einen Neubau bereits in Angriff genom
men und die 5pendenaktion hat ihre ersten Erfolge. Zwei Kla
viere und ein eigener Kirchenmusik-Raum stehen zur Verfu
gung sowie ein engilgiertes Team von Mitilrbeitern. 

Auskunfte erteiIt: 
Pastor Tjarko Tammen, D451/39 25 22 sowie Martin West, 
04521 / 5400 (Kirchenkreisbeauftragter hir Kirchenmusik). 

Bewerbun:2,en sind zu richten an die Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde Sereetz - Der Kirchenvorstand - RingstraiSe 25, 
23611 Sereetz. 

Az.: 30 Sereetz - T TIl / T I 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tornesch sucht zum 1. Ok
tober 1998 

eine B-Kirchenmusikerin/einen B-Kirchenmusiker (50 'l) 
(Vergiitung nach KAT/NEK). 

Zur Kirchengemeinde Tornesch zahlen ca. 7.000 Gemeinde
glieder. Es gibt drei Pfarrstcllcn mit drei Pastoren. 

Tornesch (ca. 12.5DO Einwohner) liegt an der Bahnlinie HH
Kiel mit S-Bilhnanschluts nach Hamburg und Elmshorn und 
an der Autobahn 23. Crund-, Haupt-, und Realschule sind am 
Ort vorhanden, verschiedene Gymnasien und Cesamtschulen 
sind gut erreichbar. 

Die innerhalb der Arbcitszeit vom Kirchenmusiker wahr
zunehmenden Aufgaben worden im einzelnen durch cine ort
liehe Dicnstanweisung festgelegt. Von der / dem zukiinftigen 
SteileninhaberiniStelleninhaber erwarten wir die Abdeckung 
des konventionellen kirchenrnusikalischen Tatigkeitsfeldes 
(GD, Amtshandlungen aulSer den ca. 100 Beerdigungen, 
Chor. kleine Cruppen). 

In der Gemeinde stehen folgende lnstrurnente zur Ver
fuung: 
Orgel dcr danischen Firma Bruhn und Son 0993, II, 20), ein 
Orgelpositiv der Firma Fuhrer (1973, I, 3), ein Flugel. drei Kla
viere. ein F-Piano sowie verschiedene kleine Insrrumente. 

Weitere Auskunfte erteilen: Pastor Henning Matthiesen, 
Tel.: 04122/ s 17 27 und Pastor Dr. Bernd Andresen, Tel.: 
04122/52579. 

Ihre Bewerbungsunterlagen sendcn Sie bitte an den Kir
chcnvorstand der Kirchengemeinde Toruesch. z. Hd. Herrn 
Pastor Matthiesen, Esinger Strafse 68, 25436 Tornesch; bis vier 
Wochen nach Erscheinen des GVOBI. 

Az.: 30 Tornesch - T 1 

Das Rechenzentrum Nordelbien-Berlin sucht tur seine 
Dienststelle Hamburg zum n.ichstrnoglichen Fermin: 

einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin
 
fiir eine VoIIzeitstel1e im Sachgebiet Meldewesen.
 

Der Bewerber / die Bewerberin soll den Arbeitsplatz eines in 
den Ruhestand gehenden Mitarbeitcrs bcsetzcn. 

Innerhalb des \Teldewcsenteams ist del' Arbeitsplatz mit 
Organisations-, Verwaltungs- und Abreclmungsc1fbeiten be
traut. 

Kenntnisse zu: Kirchlichem Meldewesen, Amtshancllungs
erfassung, Kirchenbuchfilhrung und Datenschutz waren vor
teilhaft. 

PC-Kenntnisse werden vorausgesetzt. 

Teamfahigkeit, persbnliches Engagement und Flexibilitat 
sind Eigenschaften, auf die graiSer Wert gelegt wird. 

Die Vergutung crfolgt naeh dem KAT-NEK. 

Bewerbungen sind an die Geschaftsfiihrung des RNB, 
GrotSe ElbstraL'e 42, 22767 Hamburg zu richten, 

Ausklinfte erteilt Herr B. von Beesten, Tel.: (040) 3] 185160 

Az: 0552-06 - R IV 

* 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Trittau sucht zum 1. Au
gust] 998 

eine Diakonin/einen Diakon 

fur den Bereich Kinder- und Jugendarbeit mit einer wcichent
lichen Arbeitszeit von 19,25 Stunden. 
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Die Vergutung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Wir wunschen uns einc begeisterungsfahige Mitarbeite
rin/ einen begeisterungsfahigen Mitarbeiter, die/ der 

- mit Ideen, Freude und Schwung die bestehende Kinder
und [ugendarbeit aktiv weiterfiihrt 

- sclbstandig und eigenverantwortIich eine der Konfirrnan
dengruppen ubernimrnt 

- neue ehrenarntliche Mitarbeiterinneu und Mitarbciter ge
winnt, motiviert und begleitet 

- partnerschaftlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern zusammenarbeitet 

Trittau ist ein uberschaubarer Ort mit 7.500 Einwohnern in 
reizvoller Umgebung am ostlichen Rand des SprengeIs Ham
burg. Kindergarten und alle Schularten sind am Ort vorhan
den. 

Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 1998 zu 
richten an den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchenge
meinde Trittau. Kirchenstr. 17,22946 Trittau. 

Auskunfte erteilen Pastorin A. Schafer, Tel. 04154/2047, 
und Pastor H. Bellmann. Tel. 04154/2048. 

Az.: 30 - Trittau - E 2 

Fur das Team des [ugend pfarramtes Kiel wird zurn 1. Mai 
1998 

eine padagogische Mitarbeiterinl
 
ein padagogischer Mitarbeiter und/oder
 

eine Diakonin/ein Diakon
 

tur die Stadtteiljugendarbeit in der Maria-Magdalenen-Kir
chengemeinde in Kiel-Elmschenhagen-Wellsee gesucht. 

Arbeitsschwerpunkte: 

- Offene Jugendarbeit in Well see 

- Teestub«, Interessengruppen fur 13 - 18jahrige 

- Angebote fur Kinder von 8 -12 Iahren 

- Mirarbeit an der Konzeptentwicklung fur die stadtteilbczo
gene Iugendarbeit und eventuell Projektmitarbeit in der 
Kirchengemeinde 

Die Stelle ist mit der Halfte der tariflichen Arbeitszeit zu 
besetzen und ist auf lwei Jahre befristet. Die Mitgliedschaft in 
der ev. Kirchc wird vorausgesetzt. 

Die Verglitung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Bewerbungen sind zu rich ten an das Evangelische Jugend
pfarramt Kiel, Herrn Thuss-Nieschlag. Kirchhotallee 61, 
24114 Kiel, Tel. 0431/67 \488. 

AL: 30 - Jugendpfarramt Kiel- E 2 

Personalnachrichten 

Die Zweite Theologische Priifung der Nordelbischen Ev.
Luth, Kirche im Friihjahr 1998 haben bestanden: 

[orn-Detlef Dan-Schmidt. Christian Diederichs, Simon 
Gerber, Ekkehard Cotz, [ohanne Hannemann, Magdalene 
Hummel, Thomas Johannsen, Christiane Klinge, Jorg MOl
ler-Ehmcke, Marianna Nestoris, Frank Ralf. Lars Reimann, 
Dr. Bernd Schwarze, Kathrin Wittig und Peter Wrohn. 

Vorsitzender der Priifungskommission war Bischof Dr. 
Knuth. 

Az.: 2135 - A 3 

* 

Ernannt: 

Mit Wirkung vom 16.4.1998 der Pastor LA. Matthias Ger be r , 
LZ. in Wesselburen, bei gleichzeitiger Begrlindung eines 
Dicnstverhaltnisses als Pastor auf Lebenszeit (einge
schranktes Dienstverhaltnis - 50 (;;. -) zur Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 2. Pfarrstelle der Aufer
stehungs-Kirchengemeinde Heide, Kirchenkreis Norder
dithmarschen. 

Mit Wirkung vorn 1.5.1998 die Pastorin z.A. Angelika Me y e r r 

z.Z, in Hamburg, bei gleichzeitiger Begrlindung eines 
Dienstverhaltnisses als Pastorin auf Lebenszeit zur Nor
delbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der 1. pfarrstelle 
der Kirchengemeinde St. Nikolai zu Hamburg-Finkenwer
der, Kirchenkreis Alt-Hamburg -- Bezirk Mitte-. 

Mit Wirkung vom 1.4.1998 die Pastorin l.A. Anne R i t z e I, z.Z. 
in Todenbuttcl, bei gleichzeitiger Begrundung eines 
Dienstverhaltnisses als Pastorin auf Lebenszeit zur Nor
delbischen Ev-Luth. Kirche zur Pastorin der Pfarrstelle 
des Kirchengemeinde Todenbuttel. Kirchenkreis Rends
burg. 

Bes t a tigt: 

Mit Wirkung vom 1.5.1998 die Wahl des Pastors Uwe 
Nissen, bisher beurlaubt fur den kirchlichen Aufsen
d ienst der EKD in Nairobi zKenia, zum Pastor der 
2. Ptarrstelle der Kirchengemeinde Niendorf-Markt, Kir
chenkreis Niendorf 

Mit	 Wirkung vom 16.4.1998 die Wahl der Pastorin LA. Anne 
Wc\ckener-Gerber, z.Z. in Wesselburen, bei gleichzei
tiger Begrundung eines Dienstverhaltnisses ais Pastorin 
auf Lebenszeit ZUI Nordelbischen Ev-Luth. Kirche (eingc
schranktes Dicnstverhaltnis - 50 (k -) ZUI Pastorin der 
1. Ptarrstelle der Auferstehungs-Kirchengemeinde Heide, 
Kirchenkrcis N orderdithmarschen. 

Beru fen: 

Mit Wirkung vern 1.7.1998 auf die Dauer von 5 Iahren die 
Pastorin Hanna Le h m i n g in das Amt einer Studienleite
rin der Ev. Akademie Nordelbien - Tagungsstatte H'lm
burg. 

Mit Wirkung vom 1.4,1998 auf die Dauer von 3 Jahren die 
Pastorin Anke Has scI man n, bisher in Kid, in die 
19. pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur 



Dienstleistung mit besonderem Auftrag – Dienstleistung
beim Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein –.

Eingeführt:

Am 26.2.1998 die Pastorin Dr. Christine Globig  als Pastorin
in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Stormarn für Seelsor-
ge am Berufsförderungswerk Hamburg in Farmsen.

Am 15.3.1998 die Pastorin Regina Hols t  als Pastorin in die
1. Pfarrstelle der Bugenhagen-Kirchengemeinde Neu-
münster, Kirchenkreis Neumünster.

Am 8.3.1998 der Pastor Andreas Lux  als Pastor in die
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Flemhude, Kirchenkreis
Kiel.

Am 29.3.1998 der Pastor Bernd Neumann als Pastor in die
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Sülldorf, Kirchenkreis
Blankenese.

Beauftragt:

Mit Wirkung vom 1.3.1998 die Pastorin z.A. Rebecca Boldt ,
z.Z. in Kiel, im Rahmen ihres Dienstverhältnisses als
Pastorin auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit
der Verwaltung der Pfarrstelle des Kirchenkreises Kiel zur
Dienstleistung mit besonderem Auftrag.

Mit Wirkung vom 1.3.1998 Pastor i. W. Kurt-Robert Drobnik ,
im Rahmen seines Dienstverhältnisses als Pastor zur
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit einem Dienstauftrag
in der Seemannsmission in Hamburg.

Mit Wirkung vom 1.4.1998 Pastorin z.A. Sabine Klat t , z.Z. in
Heikendorf, im Rahmen ihres Dienstverhältnisses als
Pastorin auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit
einem Dienstauftrag zur besonderen Verfügung des
Propsten des Kirchenkreises Kiel.

Mit Wirkung vom 1.4.1998 der Pastor z.A. Björn Kranefuß,
z.Z. in Barsbüttel, im Rahmen seines Dienstverhältnisses
als Pastor auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche
mit der Verwaltung der Referentenstelle für Lektoren- und
Prädikantenarbeit beim Gemeindedienst der Nordelbi-
schen Ev.-Luth. Kirche in Hamburg (Auftragsänderung).

Beurlaubt:

Mit Wirkung vom 1.9.1998 auf die Dauer von 13 Monaten die
Pastorin z.A. Alexandra Mattern-Roggel in , z.Z. in
Mölln, für die Wahrnehmung eines KSA-Stipendiums in
den USA.

Mit Wirkung vom 1.4.1998 auf die Dauer von 6 Jahren der
Pastor Friedhelm Pieper , z.Z. in Kiel, für den Dienst als
Generalsekretär des Internationalen Rates für Christen
und Juden.

Versetzt:

Mit Wirkung vom 6.4.1998 der Militärdekan Klaus Grun-
wald, Referatsleiter III im Ev. Kirchenamt für die
Bundeswehr, von Bonn nach Glückburg / Ostsee als Ev.
Dekan beim Flottenkommando.

In den Ruhestand versetzt:

Mit Wirkung vom 1.4.1998 der Pastor Peter Knuth , z.Z. in der
Kirchengemeinde Osdorf, Kirchenkreis Blankenese.

Mit Wirkung vom 1.4.1998 der Pastor Georg Mißfe lder , z.Z.
in der Kirchengemeinde Joldelund, Kirchenkreis Husum-
Bredstedt.

Mit Wirkung vom 1.5.1998 der Pastor Martin Großmann,
z.Z. in der Kirchengemeinde Plön, Kirchenkreis Plön.
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†
Pastor i.R.

Fritz Graumann
geboren am 31. Juli 1910 in Freiburg im Breisgau

gestorben am 22. Februar 1998 in Krempe

Der Verstorbene wurde am 26.4.1936 in Stettin
ordiniert.

Anschließend war er Hilfsgeistlicher in Stettin und
Rom und Pastor in Velgast. Nach seiner Übernahme
in den Dienst der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-
Holsteins war er von 1945 an bis zu seinem Eintritt in
den Ruhestand zum 1.August 1975 Pastor der
Kirchengemeinde Krempe.

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Pastor
Graumann.

Jesus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit
schauen.

†
Pastor i.R.

Hellmuth Kilian
geboren am 9. Dezember 1920 in Hamburg-Altona

gestorben am 13. März 1998 in Ratzeburg

Der Verstorbene wurde am 9.10.1955 in Ratzeburg
ordiniert.

Anschließend war er Hilfsgeistlicher in Ratzeburg.
Von 1956 an bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand
am 1.7.1986 war er Pastor der Kirchengemeinde
Sandesneben.

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Pastor
Kilian.

Jesus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit
schauen.

†
Propst i.R.

Reinhard von Kirbach
geboren am 13. Mai 1913 in Berlin

gestorben am 20. März 1998 in Altenhof 

Der Verstorbene wurde am 18.5.1947 in Lübeck
ordiniert.

Anschließend war er Hilfsgeistlicher in Lübeck. Ab
1949 war er Pastor in Schinkel und ab 1959 Pastor in
Gettorf. Von 1966 an bis zu seinem Eintritt in den
Ruhestand zum 1.8.1976 war er Propst der Propstei
Schleswig und gleichzeitig Pastor der Domgemeinde
in Schleswig.

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Propst von
Kirbach.

Jesus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit
schauen.
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